
 
 

Satzung  
 

der Stadt Coesfeld über die Veränderungssperre im B ereich des Bebauungsplanes Nr. 
47 „Druffels Weg“./ 3. Änderung 
 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. Sept. 2004 (BGBl. I S. 
2414); zuletzt geändert am 24.12.2008 (BGBl. I S. 3018), und gem. §§ 7 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1997 
(GV NRW S. 458) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Coesfeld in seiner 
Sitzung am 25.06.2009 nachstehende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.02.2006 die 3. Änderung des Bebauungsplanes und am 
25.06.2009 die Änderung des Geltungsbereiches der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
47 „Druffels Weg“ beschlossen. Die Abgrenzung des geänderten Geltungsbereiches wird in 
§ 2 genannt. Die Veränderungssperre wird zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet er-
lassen.  
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die Grundstücke, Gemar-
kung Coesfeld-Stadt, Flur 15, Flurstücke 850 und 1079.  
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
Im Norden durch die Straße Druffels Weg, im Osten durch die östliche Grenze des Grund-
stücks Druffels Weg 85+87, im Süden durch die südliche Grenze der Grundstücke Druffels 
Weg 85+87 und 91+91a und im Westen durch die Dülmener Straße. 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus der Karte, die als 
Anlage 1 zur Veränderungssperre Teil der Satzung ist.  
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre / Verbote 

In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden;  

Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB: 
a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-

gen zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustim-
mung bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden müssen, oder 
über die in einem anderen Verfahren entschieden wird; 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ab-
lagerungen einschließlich Lagerstätten, auch wenn sie keine Vorhaben nach Buch-
stabe a) sind; 



2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
 baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
 anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.  
 Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Ver-
 änderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 
 Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
 worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
 rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Ver-
 änderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und 
 die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssper-
 re nicht berührt. 
 

§ 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungs sperre  

Die Veränderungssperre tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ab-
lauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Gemäß § 17 
BauGB kann die Frist um 1 weiteres Jahr verlängert werden. Die Veränderungssperre tritt in 
jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet 
rechtskräftig wird.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung vom 26.06.2009 über die Veränderungssperre für das Bebauungs-
plangebiet Nr. 47 „Druffels Weg“ / 3. Änderung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
 

a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich wird, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Coesfeld, Fachbereich 60, Markt 8, 48653 Coesfeld, geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen; 

b) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines 
Jahres seit Veröffentlichung dieser Bekanntmachung nicht mehr gegen diese Sat-
zung geltend gemacht werden kann, es sei denn; 

 aa) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
 fahren wurde nicht durchgeführt, 
 bb) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 cc) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

dd) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Coesfeld vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt; 

c) ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen kann, wenn die in § 18 
Abs. 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei der Stadt Coesfeld beantragt. Das Erlöschen des Entschädi-
gungsanspruchs richtet sich nach § 18 Abs. 3 BauGB. 

 
 
Coesfeld, den 26.06.2009 
 
 
 
Heinz Öhmann 
Bürgermeister 



 
 
 



 


